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        Griesheim, den 24.01.24 
 
Sehr geehrte Sportkameraden, 
 
hiermit stellt der SV St. Stephan Griesheim (Abteilung Kegeln) an die 
Sektionsversammlung am 08.03.24 folgenden Antrag: 
 
Änderung des §14.1 und §21.1 hinsichtlich des Mitführens von Spielerpässen im 
Ligenspielbetrieb. 
 
Bisherige Formulierung: 
§14 
1.  Ein Spieler hat seine Spielberechtigung durch die Vorlage eines gültigen 
Spielerpasses des DKB oder der DCU nachzuweisen. In allen Ligen mit 120 Wurf muss 
der Spieler einen gültigen DKB- Spielerpass vorlegen. Im Pass des DKB muss die 
Jahresbeitragsmarke des jeweiligen Jahres eingeklebt sein. Bei fehlendem gültigen 
Spielerpass ist die Identität durch einen amtlichen Lichtbildausweis nachzuweisen 
und innerhalb einer Frist von sieben Tagen dem zuständigen Ligaleiter der 
schriftliche Nachweis zu erbringen, dass zum Zeitpunkt des Spieles der Starter als 
aktives Mitglied gemeldet war. Dabei sind Fotokopien zulässig. Bei geschlossener 
Geschäftsstelle verlängert sich die Frist entsprechend. Wird der Nachweis nicht 
erbracht, wird das Ergebnis des Betroffenen nicht gewertet. 
 
§21 
1. Bei allen Spielen sind die Unterlagen (Spielerpass, Sonderspielgenehmigung, 
Werbeverträge, Kugelpass) vor Spielbeginn dem Aufsichtsführenden vorzulegen. 
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Neue Formulierung (Gegenstand dieses Antrags): 
§14 
1. Startberechtigt sind nur Spieler, deren Spielerpass der SpO DKBC A 4.2 
entspricht. Die Startberechtigung liegt vor, wenn der Spieler durch seine Meldung in 
Sportwinner hinterlegt wurde. 
 
§21 
1. Bei allen Spielen sind die Unterlagen (Sonderspielgenehmigung, 
Werbeverträge, Kugelpass) vor Spielbeginn dem Aufsichtsführenden vorzulegen. 
Begründung: 
 
Unser Vorschlag zielt darauf ab das Mitführen der Spielerpässe in physischer Form im 
Liegenbetrieb abzuschaffen. Durch den Einsatz von Sportwinner ist die Möglichkeit 
gegeben die Startberechtigung eines Spielers oder einer Spielerin über die 
Spielerkarte zu überprüfen. Die Spielerkarte zeigt ein Lichtbild und die Einsätze eines 
Spielers. Wenn ein Spieler keinen DKB-Beitrag gezahlt hat, sollte er sowieso nicht 
mehr in Sportwinner geführt werden. Das Vorlegen der Pässe ist also überflüssig, und 
sorgt nur für erhöhten koordinationsaufwand der Sportwarte. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Gezeichnet 
 
 
 
Sebastian Groß 
1. Vorsitzender SVS Griesheim 


